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Leitsatz:

Werden von einer deutschen Niederlassung einer ausländischen Bank, deren Gelder sowohl nach einer EU-
Verordnung als auch nach einer Exekutiv-Order des Präsidenten der USA einzufrieren sind, im Kundenauftrag
Überweisungen innerhalb der EU veranlasst, unterliegen diese Vorgänge nur europäischem Recht. Befinden
sich die im Transfervorgang angehaltenen Gelder auf dem Konto einer in der EU gelegenen Niederlassung
einer in den USA ansässigen Bank, kann diese sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie an die Exekutiv-
Order des Präsidenten der USA gebunden sei.
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